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Bisherige Kritik und Stellungnahmen von Datenschutz beauftragten zu Kooperationsverträgen/ 
-vereinbarungen zwischen Polizei und privaten Siche rheitsdiensten:  

Bund: 
Durch ein Anfrageergebnis (23.03.2001) wurde bekannt, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte 
(BfD) im Vorfeld nicht über die bisher weitreichenste Kooperation (Bundesgrenzschutz & DB-
Sicherheitsdienst) informiert wurde, sondern dies aus den Medien erfahren musste. "Es dürfte gerade 
auf großen und belebten Bahnhöfen sehr schwierig sein, das Mithören Dritter bei der Erhebung 
personenbezogener Daten bzw. bei der Weitergabe dieser Daten via Sprechfunk zu vermeiden.", 
schrieb der BfD hierzu. In diesem Zusammenhang ist dem BfD am 27.03.2002 ein solcher Verstoss 
gegen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom Hamburger Hauptbahnhof bekannt geworden. 

Mecklenburg-Vorpommern: 
Der Datenschutzbeauftragte des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Werner Kessel, hielt 
es seiner Zeit für "bedenklich" nicht über die Kooperationspläne zwischen Polizei und 
Sicherheitsunternehmen informiert worden zu sein (Tageszeitung Nordkurier, 30.11.1999). So ist in 
der Drucksache 3/2337 v. 10.10.2001, Landtag Mecklenburg-Vorpommern unter der Überschrift 
"Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses (2. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung" zu lesen: (...) "Die Übermittlung von Polizeidaten an mit Gefahrenabwehr betraute 
private Stellen nach § 41 SOG M-V sei bedenklich." (...) Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige 
Bundesland in dem diese Sicherheitspartnerschaft (Mitunterzeichner ist IM Dr. Gottfried Timm) 
flächendeckend ist und zusätzlich durch regionale Unterverträge gestützt wird. 

Hessen: 
Auf eine Anfrage zum Thema antwortete der Hessische Datenschutzbeauftragte am 15.03.2002: (...) 
"Die Kooperationsverträge sind uns bekannt. Es gab eine (unerfüllt gebliebene) Absichtserklärung des 
PP Frankfurt, Passagen des Kooperationsvertrages, die den Austausch von personenbezogenen 
Daten nahelegen, durch eine Dienstanweisung zu präzisieren. Soviel ich weiß, kam der Justiziar des 
PP Ffm aus Kapazitätsgründen nicht dazu. Mittlerweile ist (soweit mir bekannt) die Funktion nach 
einem Personalwechsel vakant und das Thema im Moment "vom Tisch". In unseren 28. TB (im Zugriff 
über unsere Homepage www.datenschutz.hessen.de) unter Ziffer 5.4 ist ein Sachverhalt beschrieben 
der mit dem Thema zusammenhängt. Allerdings haben wir unsere Rechtsauffassung etwas 
(verschärfend) modifiziert." (...)  
 


